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 Antwort  bit te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail  

 
 
 
 
Novelle zum Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen und 
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die 
Dokumentation und Meldung von Daten aus dem ambulanten und stationären 
Bereich;  
Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Bundeskanzleramt – Bereich Digitales und E-Government dankt für die Übermittlung 

des gegenständlichen Entwurfes und erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen. 

Zu Z 19 (§ 5a Abs. 3 und 4) und Z 32 (§ 6c Abs. 4 und 5) 

Es wird darauf hingewiesen, dass seit 1. Juli 2016 die Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen (sog. „eIDAS-VO) betreffend Vertrauensdienste, insb. 

elektronischer Signaturen, anzuwenden sind. Gleichzeitig trat mit diesem Tag das 

Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (SVG), BGBl. I Nr. 50/2016, in Kraft, welches 

die notwendigen Durchführungsbestimmungen zur eIDAS-VO enthält. Das 

Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2010 wurde 

ebenso zeitgleich aufgehoben, weswegen ein Verweis auf § 19 SigG wie in der 

vorgeschlagenen Fassung vorgesehen nicht mehr möglich ist. Die Regelungen zur 

„Bestätigungsstelle“. finden sich nunmehr in § 7 SVG. An den grundlegenden Aufgaben 

einer „Bestätigungsstelle“ und auch an der Bezeichnung hat sich im Vergleich zur alten 

Rechtslage aber nichts geändert.  

12/SN-234/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 - 

 

Es wird daher angeregt in den betroffenen Bestimmungen den Verweis auf § 19 SigG 

durch einen Verweis auf § 7 SVG zu ersetzen. 

 
 

3. Oktober 2016 
Für den Bundeskanzler: 

KUSTOR 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
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